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St.Gallen-Appenzell

Jagdbanngebiete helfen mit, seltene und bedrohte Säugetiere und Vögel sowie deren Lebensräume zu schützen. Regulierungsmassnahmen dürfen nur in Ausnah-
mefällen angeordnet werden. (Fotos: E. Dragesco)

Seit über zehn Jahren werden im eid-
genössischen Jagdbanngebiet Säntis 
auf Innerrhoder Seite Hirsche gejagt. 
Dies obwohl in Jagdbanngebieten nur 
in Ausnahmefällen gejagt werden darf. 
Der Kanton Appenzell Innerrhoden 
hat kein strategisches Ziel zur Been-
digung der Jagd im geschützten Ge-
biet. Die derart praktizierte Hirschre-
gulierung ist aus unserer Sicht daher 
bundesrechtswidrig. Pro Natura und 
WWF fechten deshalb die diesjährige 
Verfügung zur Bestandesregulierung 
im Jagdbanngebiet gemeinsam an.

Der Wald im eidgenössischen Jagdbannge-

biet Säntis und dem angrenzenden Weiss-

bachtal steht unter Druck. Er verjüngt sich 

nicht mehr in genügendem Mass. Die Grün-

de hierfür sind vielfältig. Einerseits lässt der 

lang verfolgte, unnatürliche Waldbau mit 

viel zu dichter und dunkler Fichtenbesto-

ckung kaum natürliche Verjüngung zu und 

bietet einen unzureichenden Lebensraum für 

Wildtiere. Andererseits ist die Rothirschpo-

pulation gewachsen und die damit verbun-
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denen Schäden an Bäumen haben zugenom-

men. Die landwirtschaftliche Sömmerung im 

Jagdbanngebiet führt zu einem geringeren 

Nahrungsangebot für den Rothirsch in Of-

fenflächen und die Freizeitnutzung treibt 

die Hirsche zusätzlich vom Offenland in den 

Wald. Diese Zusammenhänge hat auch der 

Kanton Appenzell Innerrhoden erkannt und 

2017 das Konzept «Wald & Hirsch» erarbei-

tet. Darin sind Massnahmen in den Berei-

chen Jagd, Forst, Landwirtschaft, Freizeit-

nutzung und Kommunikation vorgesehen. 

Die Massnahmen werden jedoch nur unzu-

reichend umgesetzt. Während die jagdlichen 

Massnahmen seit 2017 realisiert werden – in-

klusive schwerpunktmässiger Bejagung im 

Jagdbanngebiet Säntis – wurden die Mass-

nahmen im Bereich Wald erst seit zwei Jah-

ren intensiviert. In den Bereichen Landwirt-

schaft und Tourismus hapert die Umsetzung. 

So hat die Landsgemeinde die Schaffung der 

dringend notwendigen Wildruhezonen die-

sen Frühling abgelehnt und die Standes-

kommission hat beschlossen, die Alpbewirt-

schaftung im Jagdbanngebiet nicht an das 

tatsächliche Äsungsangebot anzupassen. 

Editorial

Lukas Tobler, Präsident Pro Natura St. Gallen-
Appenzell. (Foto: M. Tobler)

In den Ausgaben des pro natura lokal 

legen wir den Fokus meist auf unsere 

Naturschutzprojekte, die Arbeit in unseren 

Schutzgebieten und unsere politische Ar-

beit. Einen grossen Teil unserer Arbeits-

zeit widmen wir aber auch dem recht 

lichen Naturschutz. Die Schweiz verfügt 

über diverse Gesetze zum Schutz von 

Natur und Umwelt. Für den Fall, dass die-

se Gesetze nicht eingehalten werden, gibt 

es das Verbandsbeschwerderecht. Pro Na-

tura kann so die Rolle der Anwältin für 

die Natur einnehmen. Mit einer Einsprache 

oder Beschwerde können wir die Recht-

mässigkeit eines Projekts oder eines be-

hördlichen Entscheids überprüfen lassen.

Das Verbandsbeschwerderecht ist ein 

Instrument mit grosser Wirkung für 

Natur und Landschaft. Wir setzen das 

Beschwerderecht jedoch nur als letztes 

Mittel und sehr sparsam ein. Viele Ge-

suchstellerinnen und Gesuchsteller kom-

men schon vor der öffentlichen Auflage 

auf uns zu und holen unsere naturschutz-

rechtliche Meinung zu ihren Vorhaben ab. 

Auch nehmen wir, wann immer mög-

lich, an öffentlichen Mitwirkungen teil, 

beispielsweise bei Schutzverordnungen. 

So können wir unsere Anliegen frühzei-

tig einbringen und den rechtlichen Weg 

meist vermeiden.

Manchmal aber bleibt nur noch das Mit-

tel der Beschwerde. Im Kanton Appenzell 

Innerrhoden mussten wir im August Be-

schwerde gegen die Bestandesregulierung 

im eidgenössischen Jagdbanngebiet Sän-

tis erheben. Denn der Kanton stellt seit 

über 10 Jahren Ausnahmebewilligungen 

für die Jagd im Jagdbanngebiet aus und 

zwar ohne Ziel, die Jagd im geschützten 

Gebiet kurz- bis mittelfristig zu beenden.

Unsere Rolle sehen wir aber auch darin, 

konstruktive Lösungen einzubringen oder zu 

finden. Beispielsweise wurde vor 10 Jahren 

eine Deponie im Steinachtobel geplant, einer 

Aue von regionaler Bedeutung. Aufgrund ei-

ner groben Standortevaluation konnten wir 

zeigen, dass es durchaus alternative Stand-

orte für Deponien im Kanton gibt, die kein 

regionales Schutzgebiet zerstören. So konn-

ten wir die Deponie Steinachtobel verhin-

dern und gleichzeitig aus Naturschutzsicht 

bessere Varianten, wie die Deponie Nutzen-

bucherwald Gossau SG, vorschlagen.

Sie sehen, auch der rechtliche Naturschutz 

hat verschiedene Facetten. Wir sehen uns 

dabei als konsequente, kritische, aber auch 

konstruktive Anwältin der Natur.

Lukas Tobler

Präsident Pro Natura St. Gallen-Appenzell

Liebe Leserin, lieber Leser

Fortsetzung von Seite 1

Wildtiere brauchen Ruhe, aber Ruhezonen feh-
len im Kanton AI bzw. wurden kürzlich verhindert. 
Freizeitnutzung, aber auch geringes Nahrungsan-
gebot in Offenflächen, treiben die Rothirsche (im 
Jagdbanngebiet) in den Wald. Dort aber ist die 
Jagd grundsätzlich verboten, im Kanton AI aller-
dings seit 10 Jahren die Regel. (Foto: P. Bendel)

Links im Bild ein röhrender Hirsch in der Brunftzeit. 
(Foto: E. Dragesco)
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Stattdessen sollen laut der Standeskommis-

sion «im Jagdbanngebiet genügend Hirsche 

geschossen werden».

Das eidgenössische Jagdbanngebiet Säntis 

ist ein integral geschütztes Gebiet, in dem 

gemäss Jagdbanngebietsverordnung nur in 

Ausnahmefällen Regulierungsmassnahmen 

angeordnet werden dürfen. Der Kanton Ap-

penzell Innerrhoden stellt aber seit über 

zehn Jahren Ausnahmebewilligungen für 

die Bejagung der Rothirschpopulation aus. 

Es besteht kein strategisches Ziel und keine 

zielgerichtete Planung, die darauf abzielt, 

kurz- oder auch erst mittelfristig die Jagd im 

Jagdbanngebiet wieder einzustellen. Ganz 

im Gegenteil wird die Jagd im Jagdbannge-

biet als die entscheidende Massnahme ver-

kauft, um der Wald-Hirsch-Problematik im 

Kanton Herr zu werden. Dies, obwohl eine 

Bestandesregulierung in einem Jagdbannge-

biet die letzte Massnahme sein müsste.

Wir haben uns daher entschlossen, gemein-

sam mit dem WWF die diesjährige Verfü-

gung zur Bejagung im eidgenössischen 

Jagdbanngebiet Säntis für den Jagdwinter 

2022/23 rechtlich anzufechten.

Dieser Schritt kommt nicht überraschend. 

Seit 2017 weisen wir die kantonalen Behör-

den und die Regierung darauf hin, dass das 

Konzept «Wald&Hirsch» nicht einseitig um-

gesetzt werden darf und die Jagd im Schutz-

gebiet kurz- bis mittelfristig aufgegeben wer-

den muss – ohne Erfolg. Nun bleibt uns leider 

nur noch das Mittel der Beschwerde, um den 

Schutz des Lebensraums und die gesetzlich 

geforderte Erhöhung der Lebensraumquali-

tät im Jagdbanngebiet Säntis durchzusetzen.

Alpen-Fettblatt Pinguicula alpina. (Foto: W. Dyttrich)

Deponieprojekte und Naturschutz

Wird irgendwo gebaut, müssen die ausge-

hobene Erde und das Gesteinsmaterial ent-

sorgt werden. Das geschieht in Deponien, 

von denen es aufgrund des aktuellen Bau-

booms auch in der Ostschweiz laufend 

mehr braucht. Frühere Bestrebungen von 

Baufirmen in der Region gingen dahin, dass 

auch ökologisch sehr wertvolle Gebiete hät-

ten als Deponiestandort genutzt werden sol-

len. Das Steinachtobel beispielsweise, eine 

Aue von regionaler Bedeutung mit zahlrei-

chen bedrohten Tier- und Pflanzenarten, 

hätte aufgefüllt werden sollen. Dagegen op-

ponierte Pro Natura St. Gallen-Appenzell er-

folgreich und forderte Standortabklärungen, 

um die für Natur, Umwelt und Mensch ver-

träglichsten Standorte für Deponien zu fin-

den. Aus der nachfolgenden Evaluation (die 

dabei angewendeten Kriterien sind auf S. 4 

zusammengestellt) ist der Standort Nutzen-

buecherwald in Gossau SG nach Abwägung 

aller Interessen als bestmöglicher Standort 

in der Region hervorgegangen. Es sind kei-

ne Gewässer, keine Naturschutzgebiete, kei-

ne ökologisch wertvollen Gebiete und kei-

ne Landschaften von besonderer Schönheit 

betroffen, die Zufahrt führt durch fast kein 

Siedlungsgebiet und die Autobahn ist nahe. 

Der einzige Nachteil ist, dass ein Teil eines 

bestehenden Waldes dafür gerodet werden 

muss. Dieser ist ökologisch allerdings wenig 

wertvoll und dient primär als Naherholungs-

gebiet. Die Deponie wird in mehreren Etap-

pen realisiert. Sobald ein Teil aufgeschüttet 

ist, wird dieser mit standortgerechten Bäu-

men wiederaufgeforstet, wodurch vielfältige 

neue Lebensräume entstehen.

Pro Natura kritisiert generell den Bauboom, 

die damit einhergehende Zersiedelung und 

den nicht nachhaltigen Umgang mit der Res-

source Boden. Unter den aktuellen Vorausset-

zungen müssen jedoch regional die natur- und 

landschaftsverträglichsten Deponiestandorte 

ermittelt werden. Wenn solche dann gefun-

den sind, unterstützt Pro Natura sie auch.

Das Steinachtobel hätte aufgefüllt werden sollen. 
(Foto: Pro Natura St. Gallen-Appenzell)

Feldbotanikkurs
St. Gallen-Appenzell
2023-2024

Im Februar 2023 beginnt in St. Gallen ein 
11/2 Jahre dauernder Feldbotanikkurs. 
Startdatum ist Mittwoch, 8.2.2023. 
Dieser Kurs ist, wie der Feldornitholo-
giekurs, Teil des Ausbildungskonzepts 
des Schweizer Vogelschutzes SVS/
BirdLife Schweiz. Der Feldbotanikkurs 
wird vom Botanischen Zirkel in Zusam-
menarbeit mit dem Botanischen Garten 
St. Gallen, BirdLife St. Gallen, dem Ap-
penzeller Vogelschutz und Pro Natura 
St. Gallen-Appenzell organisiert.

Die Detailausschreibung folgt in weni-
gen Wochen. Wer sich vormerken lassen 
will, kann dies mit einem Mail an «bota-
nischer.zirkel@bluewin.ch» tun und er-
hält die Ausschreibung, sobald sie ver-
fügbar ist, per Mail zugesendet.

Agenda

Lichtverschmutzung (Vortrag)
Datum: Mittwoch, 9. November, 19-21 Uhr

Ort: Botanischer Garten, St. Gallen

Kosten/Anmeldung: keine

Das aktuellste Angebot an Veranstaltun-

gen finden Sie unter «Unsere Angebote > 

Veranstaltungen» auf unserer Homepage 

«www.pronatura-sg.ch».

Lichtverschmutzung in Olten. (Foto: S. Bahri)
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Wie beurteilt der Naturschutz Deponieprojekte?

Naturwerte
Wald

Gewässerschutz

Schutzgebiete, Wildtierkorridore

Ökologischer Ersatz und Ausgleich

Landschaft
Sensibilität Landschaftsraum

Landschaftliche Einbettung

Weitere Aspekte
- Erreichbarkeit

- Störung Mensch

- Bodenschutz

- Landwirtschaftliche Nutzung

Deponieprojekt möglich

- Waldbestand standortfremd, stark be-

einträchtigt oder von geringem ökologi-

schem Wert

- kein naturnahes Gewässer betroffen 

oder bisher eingedoltes Fliessgewässer 

wird offengelegt

- kein nationales oder regionales Schutz-

gebiet betroffen

- kein Wildtierkorridor betroffen oder kei-

ne Auswirkung auf Wanderung

- Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen in ge-

nügendem Ausmass und Qualität geplant

- Projekt nicht in einem BLN-Gebiet oder 

keine schwerwiegende Beeinträchtigung 

der Schutzziele

- landschaftlicher Wert des Ausgangszu-

stands gering oder landschaftliche Vor-

belastung vorhanden

- gute landschaftliche Einbettung möglich 

(Topographie an Umgebung angelehnt)

- gute bestehende Erschliessung

- grosse Distanz zum Wohngebiet

- Rekultivierung des Bodens einfach

- wenig Fruchtfolgefläche betroffen

Deponieprojekt problematisch

- Waldbestand standorttypisch

- Waldgesellschaft von hohem ökologi-

schem Wert

- natürliches Gewässer betroffen

- nationales (Ausschlusskriterium) oder 

regionales Schutzgebiet betroffen

- Wildtierkorridor wird durch Projekt ein-

geschränkt oder unterbrochen

- Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen un-

genügend geplant

- Projekt tangiert Schutzziel eines BLN-

Gebiets und führt zu einer schwerwie-

genden Beeinträchtigung

- hoher landschaftlicher Wert des Aus-

gangszustands

- landschaftliche Einbettung schlecht 

möglich (Topographie nicht an Umge-

bung angelehnt, wirkt als Fremdkörper)

- keine bestehende Erschliessung

- geringe Distanz zum Wohngebiet

- Rekultivierung des Bodens schwierig

- viel Fruchtfolgefläche betroffen

Beispiele eines möglichen und eines problematischen Deponiestandorts: Nutzenbuecherwald Gossau SG 
(links) und Steinachtobel (rechts). (Fotos: Pro Natura St. Gallen-Appenzell)


